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Mit der Präsenzpflicht klingt das schon seltsam. Da hat man einiges von seinem
Arbeitsstundenkontigent aufgebraucht, das man zur Vorbereitung, Nachbereitung und zur
Korrektur bräuchte. Ich würde mich erst einmal erkundigen, ob das in diesem extremen
Ausmaß, das du schilderst, zulässig ist.

Zum erzwungenen Austausch:
Ich selbst habe früher freiwillig großzügig anderen in der Jahrgangsstufe meine selbst erstellten
Materialien zu Verfügung gestellt, in der Annahme, dass das ein ausgeglichenes Geben und
Nehmen ist.
Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Gerne wurde mein Material genommen. Nur war die
Diskrepanz zwischen dem, was ich zur Verfügung stellte und dem, was andere einbrachten,
ziemlich groß. Für mich war es keine Arbeitserleichterung und Zeitersparnis, für die anderen
schon. Ehrlich gesagt fühlte ich mich ausgenutzt und ich reduzierte in der Konsequenz meine
Freizügigkeit drastisch. Erst, als eine Kollegin in die Jahrgangsstufe kam, die ähnlich wie ich
arbeitete, war das mit dem Geben und Nehmen zwischen uns beiden im Lot.
Wenn selbst ein freiwilliger Austausch nur unter bestimmten Bedingungen funktioniert, wie soll
dann ein erzwungener Austausch zu aller Zufriedenheit stattfinden? Da müssen alle ähnliche
Quantität und Qualität liefern, damit dies nicht auf Kosten weniger geschieht. Das halte ich für
schwierig bis unmöglich.
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